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nach Liechtensteinischem
Recht zu Ihren Lebzeiten.
Stiftungszweck wäre Ihr eige-

ner Lebensunterhalt. Nach
Ihrem Tod würde die Berech-

tigung ohne weiteres auf
Ihren Verwandten und später
an die von Ihnen bevorzugte
Wohltätigkeitsstiftung über-
gehen. Eine solche Stiftung
ist freilich nicht billig, die
Fixkosten betragen bis zu
10000 Franken jährlich. Das

Vermögen sollte deshalb
mindestens eine halbe Milli-
on Franken betragen. (Die Be-

günstigungsklausel kann
übrigens errichtet werden,
ohne dass der Begünstigte da-

von weiss.) Sie werden ohne
Erbschafts- und Testaments-
berater aber kaum auskom-
men. Das könnte ein Notar
sein oder der Spezialist einer

grossen Lebensversicherung
oder Grossbank

Dr. //ansraedi Berber

Tiere

Annette Geiser-Barkhausen

Nicht mehr stubenrein
Unser 15-/ü/zh^er Rauhftaar-
dackeZ ist neustens nicht mehr
stubenrein, /st das eine Alters-

erscheinnn^ oder eine Unart?

Es gibt Hunde, die ihre
Stubenreinheit verlieren, wenn
es in ihrer vertrauten Umge-
bung eine grosse Änderung
gibt - wenn zum Beispiel ein
Familienmitglied stirbt oder

Geniessen Sie einige erholsame

Tage oder Wochen in einer der
schönsten Gegenden Deutsch-

lands, in unserer Klinik für
ganzheitliche Prävention
und Rehabilitation - unter
ständiger ärztlicher und medi-
zinischer Betreuung, alle The-

rapien und Sole-Mineral-Hal-
lenschwimmbad, Solarium,
Sauna etc. im Hause.

Indikationen:
- Atemwegserkrankungen
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Stoffwechselerkrankungen
- orthopädische Erkrankungen
- Hauterkrankungen
- funktionelle Störungen

Gesund werden - gesund
bleiben - oder einfach nur
Energie tanken mit unserem

Aktiv-Senioren-Programm
pro Woche
schon ab DM 966r

Unser Hausprospekt infor-
miert Sie ausführlich. Rufen

Sie uns einfach an -

Tannenhof-Klinik
Gartenstraße 15

D-78073 Bad Dürrheim
Telefon 0049 7726/930-0
Fax 0049 7726/930-299

ein anderes Haustier ange-
schafft wird. Sie erwähnen
aber keine Veränderungen im
Leben Ihres Hundes. Ausser-

dem liegt angesichts des ho-
hen Alters Ihres Dackels eine

organische Störung für das

neue Verhalten nahe. Sie

sollten deshalb Ihren Hund
auf alle Fälle einem Tierarzt
oder einer Tierärztin zeigen.

Praktisch ausschliesslich
Rüden erkranken an Harn-
röhrensteinen. Diese führen
zu häufigem, aber unkon-
trolliertem Harnen (auch
nachts). Im schlimmsten Fall

versperrt ein Stein den Harn-

weg total, sodass der Urin nur
noch tropfenweise oder gar
nicht mehr abgegeben wer-
den kann. Dann ist es höchs-
te Zeit für eine Operation.

Alte Hunde können auch
die Kontrolle über ihren
Schliessmuskel verlieren. Der
Hund kann den Kot nicht
mehr lang genug zurückhal-
ten, bis er im Freien ist, be-

sonders dann nicht, wenn
seine alten Gelenke bei jeder
Bewegung schmerzen. Eine

strenge Diät und genaue Füt-

terungszeiten könnten in die-

sem Fall die Verdauung so

einstellen, dass das grosse Ge-

schäft (meistens) mit den ent-
sprechend genauen Spazier-

gang- oder Freiluftzeiten zu-
sammenfällt. Vielleicht weiss
der Tierarzt dazu noch ande-

ren Rat.

Noch auf ganz andere in-
nere Störungen deuten Ver-

änderungen im Aussehen

von Urin oder Kot hin, wie
Beimischung von Blut,
Schleim usw. Diese wären so-

wieso ein Fall für eine tier-
ärztliche Behandlung.

Annette Geiser-ßarZcbansen

Neues
Ratqeber-
Buc£

Wer haftet?
Nirgendwo auf der Welt sind
die Menschen so umfassend
versichert wie in der Schweiz.
Und doch häufen sich die

Fragen, wenn Versicherungs-
leistungen beansprucht wer-
den. Vor allem nach Unfällen
mit schweren Folgen wie In-
Validität oder sogar Tod. Den
Betroffenen und Hinter-
bliebenen bleibt nicht nur
grosser seelischer Schmerz.
Sie müssen sich auch damit
auseinandersetzen, wie es in
finanzieller Hinsicht weiter-
gehen soll. Welche Rechte
haben sie? Und wer kann ih-
nen helfen, sie durchzuset-
zen? Der neue Beobachter-
Ratgeber «Wer haftet?»
behandelt 300 Fragen zum
Thema Unfall und Haft-
pflicht: Was tun nach einem
Verkehrsunfall? Was bringt
eine Rechtsschutzversiche-
rung? Was leistet die AHV bei
einem Todesfall? Was bietet
die obligatorische Unfallver-
Sicherung? Braucht es eine
Insassenversicherung? Wann
haftet der Hauseigentümer?
Wie weit haften Veranstalter
von Sportanlässen? Wieviel
ist Hausfrauenarbeit wert?
Wer ist Opfer einer Straftat?
Welche Fristen sind zu beach-
ten?

Dieses Handbuch gibt Ant-
Worten aus der Praxis und für
die Praxis. Doch es will nicht
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